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Ihre Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz - VIG 

Ihr Informationsbegehren vom 16.05.2022 ist bei uns als informationspflichtiger Stelle am 
16.05.2022 eingegangen. 

Wir teilen Ihnen mit, dass vorliegend Dritte gemäß 5 5 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

an dem Verfahren beteiligt sind, da Belange dieser Dritten von Ihrem Antrag auf Informationszu- 

gang betroffen sein können. 

Die Frist zur Bescheidung Ihres Informationsersuchens verlängert sich damit gemäß 8 5 Abs. 2 VIG 
auf i.d.R. zwei Monate. 

Das weitere Verfahren gestaltet sich wie nachfolgend dargestellt. Zunächst wird der Dritte über Ih- 

ren Antrag informiert und Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen (Anhörung). Hierfür wird eine 

Frist von zwei Wochen gesetzt werden. Im Anschluss wird über Ihren Antrag entschieden. Die Ent- 
scheidung wird Ihnen und dem Dritten bekannt gegeben. Auf Nachfrage des Dritten werden diesem 

Ihr Name und Ihre Anschrift offengelegt, $ 5 Abs. 2 VIG. 

Nach Bekanntgabe der Entscheidung wird dem Dritten eine Frist von zwei Wochen zur Einlegung von 
Rechtsbehelfen eingeräumt werden, $ 5 Abs. 4 VIG. Erst danach werden Ihnen die Informationen mit 
einem gesonderten Schreiben zur Verfügung gestellt. 

Sollte der Dritte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellen, werden bis zum Abschluss dieses 

Verfahrens keine Informationen zur Verfügung gestellt. Siewerden dann ggf. durch das Verwaltungs- 
gericht beigeladen. 

Die Auskunftserteilung erfolgt vorliegend kostenfrei, 
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Die Beantwortung Ihrer Anfragen erfolgt aus Datenschutzgründen nur postalisch. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund zahlreich eingehender Anträge von einer verlängerten Bearbei- 

tungsfrist ausgegangen werden muss. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftra 

 


